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Art. 77 Überprüfung 
Die Erfüllung der Pflicht zur Anmeldung als steuerpflichtige Person sowie die 
Steuerabrechnungen und -ablieferungen werden von der ESTV überprüft. 

Art. 78 Kontrolle 
1 Die ESTV kann bei steuerpflichtigen Personen Kontrollen durchführen, soweit 
dies zur Abklärung des Sachverhalts erforderlich ist. Zu diesem Zweck haben diese 
Personen der ESTV den Zugang zu ihrer Buchhaltung sowie zu den dazugehörigen 
Belegen zu gewähren. Dasselbe gilt für auskunftspflichtige Drittpersonen nach 
Artikel 73 Absatz 2. 
2 Als Kontrolle gilt auch das Einfordern und die Überprüfung von umfassenden 
Unterlagen durch die ESTV. 
3 Eine Kontrolle ist schriftlich anzukündigen. In begründeten Fällen kann aus-
nahmsweise von der Ankündigung einer Kontrolle abgesehen werden. 
4 Die steuerpflichtige Person kann mittels begründeten Gesuchs die Durchführung 
einer Kontrolle verlangen. Die Kontrolle ist innerhalb von zwei Jahren durchzuführen. 
5 Die Kontrolle ist innert 360 Tagen seit Ankündigung mit einer Einschätzungsmit-
teilung abzuschliessen; diese hält den Umfang der Steuerforderung in der kontrol-
lierten Periode fest. 
6 Die anlässlich einer Kontrolle nach den Absätzen 1–4 bei einer Bank oder Sparkasse 
im Sinne des Bankengesetzes vom 8. November 193427, bei der Schweizerischen 
Nationalbank oder bei einer Pfandbriefzentrale oder bei einer Börse, einem Effekten-
händler oder einer anerkannten Revisionsstelle im Sinne des Börsengesetzes vom 
24. März 199528 gemachten Feststellungen betreffend Dritte dürfen ausschliesslich für 
die Durchführung der Mehrwertsteuer verwendet werden. Das Bankgeheimnis und das 
Berufsgeheimnis des Börsengesetzes vom 24. März 1995 sind zu wahren. 

Art. 79 Ermessenseinschätzung 
1 Liegen keine oder nur unvollständige Aufzeichnungen vor oder stimmen die aus-
gewiesenen Ergebnisse mit dem wirklichen Sachverhalt offensichtlich nicht überein, 
so schätzt die ESTV die Steuerforderung nach pflichtgemässem Ermessen ein. 
2 Die Festsetzung der Steuerforderung erfolgt mit einer Einschätzungsmitteilung. 

Art. 80 Vereinfachungen 
Erwachsen der steuerpflichtigen Person aus der genauen Feststellung einzelner für 
die Bemessung der Steuer wesentlicher Tatsachen übermässige Umtriebe, so 
gewährt die ESTV Erleichterungen und lässt zu, dass die Steuer annäherungsweise 
ermittelt wird, sofern sich dadurch kein namhafter Steuerausfall oder -mehrertrag, 
keine beachtenswerte Verzerrung der Wettbewerbsverhältnisse und keine über-
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mässige Erschwerung der Steuerabrechnung für andere steuerpflichtige Personen 
und der Steuerkontrolle ergeben. 

5. Kapitel: Verfügungs- und Rechtsmittelverfahren 

Art. 81 Grundsätze 
1 Die Vorschriften des VwVG29 sind anwendbar. Artikel 2 Absatz 1 VwVG findet 
auf das Mehrwertsteuerverfahren keine Anwendung. 
2 Die Behörden stellen den rechtserheblichen Sachverhalt von Amtes wegen fest. 
3 Es gilt der Grundsatz der freien Beweiswürdigung. Es ist unzulässig, Nachweise 
ausschliesslich vom Vorliegen bestimmter Beweismittel abhängig zu machen. 

Art. 82 Verfügungen der ESTV 
1 Die ESTV trifft von Amtes wegen oder auf Verlangen der steuerpflichtigen Person 
alle für die Steuererhebung erforderlichen Verfügungen, insbesondere wenn: 

a. Bestand oder Umfang der Steuerpflicht bestritten wird; 
b. die Eintragung oder Löschung im Register der steuerpflichtigen Personen 

bestritten wird; 
c. Bestand oder Umfang der Steuerforderung, der Mithaftung oder des 

Anspruchs auf Rückerstattung von Steuern streitig ist; 
d. die steuerpflichtige Person oder Mithaftende die Steuer nicht entrichten; 
e. sonstige Pflichten nicht anerkannt oder nicht erfüllt werden, die sich aus die-

sem Gesetz oder aus gestützt darauf ergangenen Verordnungen ergeben; 
f. für einen bestimmten Fall vorsorglich die amtliche Feststellung der Steuer-

pflicht, der Steuerforderung, der Grundlagen der Steuerbemessung, des 
anwendbaren Steuersatzes oder der Mithaftung beantragt wird oder als gebo-
ten erscheint. 

2 Verfügungen werden der steuerpflichtigen Person schriftlich eröffnet. Sie müssen 
eine Rechtsmittelbelehrung sowie eine angemessene Begründung enthalten. 

Art. 83 Einsprache 
1 Verfügungen der ESTV können innert 30 Tagen nach der Eröffnung mit Einspra-
che angefochten werden. 
2 Die Einsprache ist schriftlich bei der ESTV einzureichen. Sie hat den Antrag, 
dessen Begründung mit Angabe der Beweismittel sowie die Unterschrift des Ein-
sprechers oder der Einsprecherin oder seiner oder ihrer Vertretung zu enthalten. Die 
Vertretung hat sich durch schriftliche Vollmacht auszuweisen. Die Beweismittel 
sind in der Einspracheschrift zu bezeichnen und ihr beizulegen. 

  

29 SR 172.021 



Mehrwertsteuergesetz AS 2009 

5244 

3 Genügt die Einsprache diesen Anforderungen nicht oder lässt der Antrag oder 
dessen Begründung die nötige Klarheit vermissen, so räumt die ESTV dem Einspre-
cher oder der Einsprecherin eine kurze Nachfrist zur Verbesserung ein. Sie verbindet 
diese Nachfrist mit der Androhung, nach unbenutztem Fristablauf aufgrund der 
Akten zu entscheiden oder, wenn Antrag, Begründung, Unterschrift oder Vollmacht 
fehlen, auf die Einsprache nicht einzutreten. 
4 Richtet sich die Einsprache gegen eine einlässlich begründete Verfügung der 
ESTV, so ist sie auf Antrag oder mit Zustimmung des Einsprechers oder der Ein-
sprecherin als Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht weiterzuleiten. 
5 Das Einspracheverfahren ist trotz Rückzugs der Einsprache weiterzuführen, wenn 
Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass die angefochtene Verfügung den massgebenden 
Gesetzesbestimmungen nicht entspricht. 

Art. 84 Kosten und Entschädigungen 
1 Im Verfügungs- und im Einspracheverfahren werden in der Regel keine Kosten 
erhoben. Es werden keine Parteientschädigungen ausgerichtet. 
2 Ohne Rücksicht auf den Ausgang des Verfahrens können die Verfahrenskosten 
derjenigen Person oder Behörde auferlegt werden, die sie schuldhaft verursacht hat. 

Art. 85 Revision, Erläuterung und Berichtigung 
Auf die Revision, Erläuterung und Berichtigung von Einschätzungsmitteilungen, 
Verfügungen und Einspracheentscheiden der ESTV sind die Artikel 66–69 VwVG30 
anwendbar. 

6. Kapitel: Bezug 

Art. 86 Entrichtung der Steuer 
1 Innert 60 Tagen nach Ablauf der Abrechnungsperiode hat die steuerpflichtige 
Person die in diesem Zeitraum entstandene Steuerforderung zu begleichen. 
2 Erbringt die steuerpflichtige Person keine oder eine offensichtlich ungenügende 
Zahlung, so setzt die ESTV den für die jeweilige Abrechungsperiode provisorisch 
geschuldeten Steuerbetrag nach vorgängiger Mahnung in Betreibung. Liegt keine 
oder eine offensichtlich ungenügende Abrechnung der steuerpflichtigen Person vor, 
so bestimmt die ESTV den provisorisch geschuldeten Steuerbetrag vorgängig nach 
pflichtgemässem Ermessen. 
3 Durch Rechtsvorschlag eröffnet die steuerpflichtige Person das Verfahren um 
Rechtsöffnung. Für die Beseitigung des Rechtsvorschlages ist die ESTV im Verfü-
gungs- und Einspracheverfahren zuständig. 
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4 Die Verfügung betreffend den Rechtsvorschlag kann innert 10 Tagen nach der 
Eröffnung mit Einsprache bei der ESTV angefochten werden. Der Einspracheent-
scheid ist unter Vorbehalt von Absatz 5 endgültig.  
5 Hat die ESTV den in Betreibung gesetzten provisorisch geschuldeten Steuerbetrag 
nach pflichtgemässem Ermessen bestimmt, so kann gegen den Einspracheentscheid 
beim Bundesverwaltungsgericht Beschwerde geführt werden. Die Beschwerde hat 
keine aufschiebende Wirkung, es sei denn, das Gericht ordne diese auf begründetes 
Ersuchen hin an. Das Bundesverwaltungsgericht entscheidet endgültig. 
6 Artikel 85a des Bundesgesetzes vom 11. April 188931 über Schuldbetreibung und 
Konkurs (SchKG) ist nicht anwendbar. 
7 Der Einzug eines Steuerbetrags nach Absatz 2 berührt die Festsetzung der endgül-
tigen Steuerforderung nicht. Diese richtet sich nach den Artikeln 72, 78 und 82. 
8 Anstelle einer Zahlung des Steuerbetrags kann die steuerpflichtige Person auch 
Sicherheiten gemäss Artikel 93 Absatz 7 leisten. 
9 Unmittelbar nach Eingang der Zahlung oder der Sicherheitsleistung zieht die 
ESTV die Betreibung zurück. 

Art. 87 Verzugszins 
1 Bei verspäteter Zahlung wird ohne Mahnung ein Verzugszins geschuldet.  
2 Kein Verzugszins ist geschuldet bei einer Nachbelastung, wenn diese auf einem 
Fehler beruht, der bei richtiger Abwicklung beim Bund zu keinem Steuerausfall 
geführt hätte. 

Art. 88 Vergütungen an die steuerpflichtige Person 
1 Ergibt sich aus der Steuerabrechnung ein Überschuss zugunsten der steuerpflichti-
gen Person, so wird dieser ausbezahlt. 
2 Vorbehalten bleiben: 

a. die Verrechnung dieses Überschusses mit Einfuhrsteuerschulden, selbst 
wenn diese noch nicht fällig sind; 

b. die Verwendung des Überschusses zur Steuersicherung nach Artikel 94 
Absatz 1; 

c. die Verwendung des Überschusses zur Verrechnung unter Bundesstellen. 
3 Die steuerpflichtige Person kann bezahlte, aber nicht geschuldete Steuern zurück-
fordern, sofern die Steuer noch nicht rechtskräftig festgesetzt wurde. 
4 Erfolgt die Auszahlung des Überschusses nach Absatz 1 oder die Rückerstattung 
nach Absatz 3 später als 60 Tage nach Eintreffen der Steuerabrechnung bezie-
hungsweise der schriftlichen Geltendmachung des Anspruches bei der ESTV, so 
wird für die Zeit vom 61. Tag bis zur Auszahlung oder Rückerstattung ein Vergü-
tungszins ausgerichtet. 
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Art. 89 Betreibung 
1 Wird der Anspruch auf Steuern, Zinsen, Kosten und Bussen nicht befriedigt, so 
leitet die ESTV die Betreibung ein und trifft alle zweckdienlichen zivil- und voll-
streckungsrechtlichen Vorkehrungen. 
2 Ist die Steuerforderung oder die Busse noch nicht rechtskräftig festgesetzt und wird 
sie bestritten, so erlässt die ESTV eine Verfügung. Bis eine rechtskräftige Verfü-
gung vorliegt, unterbleibt die endgültige Kollokation. 
3 Wird in der Betreibung Recht vorgeschlagen, so eröffnet die steuerpflichtige 
Person das Verfahren um Rechtsöffnung. Für die Beseitigung des Rechtsvorschlages 
ist die ESTV zuständig. 
4 Rechtskräftige Verfügungen und Einspracheentscheide der ESTV über Steuern, 
Zinsen, Kosten und Bussen stehen vollstreckbaren gerichtlichen Urteilen nach 
Artikel 80 SchKG32 gleich. 
5 Die Steuerforderung besteht unabhängig davon, ob sie in öffentliche Inventare oder 
auf Rechnungsrufe eingegeben wird. 
6 Die im Rahmen von Zwangsvollstreckungsverfahren anfallenden Steuern stellen 
Verwertungskosten dar. 
7 Die ESTV kann in begründeten Fällen auf den Einzug der Steuer verzichten, wenn 
die Durchführung eines Betreibungsverfahrens keinen Erfolg bringen würde. 

Art. 90 Zahlungserleichterungen 
1 Ist die Zahlung der Steuer, Zinsen und Kosten innert der vorgeschriebenen Frist für 
die zahlungspflichtige Person mit einer erheblichen Härte verbunden, so kann die 
ESTV mit der steuerpflichtigen Person die Erstreckung der Zahlungsfrist oder 
Ratenzahlungen vereinbaren. 
2 Zahlungserleichterungen können von einer angemessenen Sicherheitsleistung 
abhängig gemacht werden. 
3 Zahlungserleichterungen fallen dahin, wenn ihre Voraussetzungen wegfallen oder 
wenn die Bedingungen, an die sie geknüpft sind, nicht erfüllt werden. 
4 Die Einreichung eines Antrags um Vereinbarung von Zahlungserleichterung 
hemmt die Vollstreckung nicht. 

Art. 91 Bezugsverjährung 
1 Das Recht, die Steuerforderung, Zinsen und Kosten geltend zu machen, verjährt 
fünf Jahre, nachdem der entsprechende Anspruch rechtskräftig geworden ist. 
2 Die Verjährung steht still, solange die zahlungspflichtige Person in der Schweiz 
nicht betrieben werden kann. 
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3 Die Verjährung wird unterbrochen durch jede Einforderungshandlung und jede 
Stundung seitens der ESTV sowie durch jede Geltendmachung des Anspruchs 
seitens der steuerpflichtigen Person. 
4 Unterbrechung und Stillstand wirken gegenüber allen zahlungspflichtigen Perso-
nen. 
5 Die Verjährung tritt in jedem Fall zehn Jahre nach Ablauf des Jahres ein, in dem 
der Anspruch rechtskräftig geworden ist. 
6 Wird über eine Steuerforderung ein Verlustschein ausgestellt, so richtet sich die 
Bezugsverjährung nach den Bestimmungen des SchKG33. 

Art. 92 Steuererlass 
1 Die ESTV kann rechtskräftig festgesetzte Steuern ganz oder teilweise erlassen, 
wenn die steuerpflichtige Person: 

a. die Steuer aus einem entschuldbaren Grund nicht in Rechnung gestellt und 
eingezogen hat, eine nachträgliche Überwälzung nicht möglich oder nicht 
zumutbar ist und die Bezahlung der Steuer eine grosse Härte bedeuten wür-
de; 

b. die Steuer einzig aufgrund der Nichteinhaltung von formellen Vorschriften 
oder aufgrund von Abwicklungsfehlern schuldet und erkennbar ist oder die 
steuerpflichtige Person nachweist, dass für den Bund kein Steuerausfall ent-
standen ist; oder 

c. aus einem entschuldbaren Grund ihren Veranlagungspflichten nicht nach-
kommen konnte, nachträglich aber nachweisen oder glaubhaft machen kann, 
dass die durch die ESTV vorgenommene Ermessenseinschätzung zu hoch 
ausgefallen ist; in diesem Falle ist ein Steuererlass nur bis zur Höhe des zu 
viel veranlagten Betrages möglich. 

2 Die ESTV kann ferner im Rahmen eines gerichtlichen Nachlassverfahrens einem 
Steuererlass zustimmen beziehungsweise auf die Sicherstellung ihrer Forderung 
verzichten. 
3 Das Erlassgesuch muss schriftlich begründet und mit den nötigen Beweismitteln 
versehen bei der ESTV eingereicht werden. Die Einsprache gegen die Verfügung 
der ESTV ist ausgeschlossen. Gegen die Verfügung kann beim Bundesverwaltungs-
gericht Beschwerde geführt werden. 
4 Die Einreichung eines Gesuchs um Steuererlass hemmt die Vollstreckung der 
rechtskräftig festgesetzten Steuern nicht. 
5 Das Steuererlassverfahren ist kostenfrei. Dem Gesuchsteller oder der Gesuchstelle-
rin können indessen die Kosten ganz oder teilweise auferlegt werden, wenn er oder 
sie ein offensichtlich unbegründetes Gesuch eingereicht hat. 
6 Der Bundesrat regelt die Voraussetzungen und das Verfahren für den Steuererlass 
näher. 
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7. Kapitel: Steuersicherung 

Art. 93 Sicherstellung 
1 Die ESTV kann Steuern, Zinsen und Kosten, auch wenn sie weder rechtskräftig 
festgesetzt noch fällig sind, sicherstellen lassen, wenn: 

a. deren rechtzeitige Bezahlung als gefährdet erscheint; 
b. die zahlungspflichtige Person Anstalten trifft, ihren Wohn- oder Geschäfts-

sitz oder ihre Betriebsstätte in der Schweiz aufzugeben oder sich im schwei-
zerischen Handelsregister löschen zu lassen; 

c. die zahlungspflichtige Person mit ihrer Zahlung in Verzug ist; 
d. die steuerpflichtige Person ein Unternehmen, über das der Konkurs eröffnet 

worden ist, ganz oder teilweise übernimmt; 
e. die steuerpflichtige Person offensichtlich zu tiefe Abrechnungen einreicht. 

2 Verzichtet die steuerpflichtige Person auf die Befreiung von der Steuerpflicht 
(Art. 11) oder optiert sie für die Versteuerung von ausgenommenen Leistungen 
(Art. 22), so kann die ESTV von ihr die Leistung von Sicherheiten gemäss Absatz 7 
verlangen. 
3 Die Sicherstellungsverfügung hat den Rechtsgrund der Sicherstellung, den sicher-
zustellenden Betrag und die Stelle, welche die Sicherheiten entgegennimmt, 
anzugeben; sie gilt als Arrestbefehl im Sinne von Artikel 274 SchKG34. Die Ein-
sprache gegen die Sicherstellungsverfügung ist ausgeschlossen. 
4 Gegen die Verfügung kann beim Bundesverwaltungsgericht Beschwerde geführt 
werden. 
5 Beschwerden gegen Sicherstellungsverfügungen haben keine aufschiebende Wir-
kung. 
6 Die Zustellung einer Verfügung über die Steuerforderung gilt als Anhebung der 
Klage nach Artikel 279 SchKG. Die Frist für die Einleitung der Betreibung beginnt mit 
dem Eintritt der Rechtskraft der Verfügung über die Steuerforderung zu laufen. 
7 Die Sicherstellung ist zu leisten durch Barhinterlage, solvente Solidarbürgschaften, 
Bankgarantien, Schuldbriefe und Grundpfandverschreibungen, Lebensversiche-
rungspolicen mit Rückkaufswert, kotierte Frankenobligationen von schweizerischen 
Schuldnern oder Kassenobligationen von schweizerischen Banken. 

Art. 94 Andere Sicherungsmassnahmen 
1 Ein Überschuss aus der Steuerabrechnung zugunsten der steuerpflichtigen Person 
kann: 
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a. mit Schulden für frühere Perioden verrechnet werden; 
b. zur Verrechnung mit zu erwartenden Schulden für nachfolgende Perioden 

gutgeschrieben werden, sofern die steuerpflichtige Person mit der Steuerent-
richtung im Rückstand ist oder andere Gründe eine Gefährdung der Steuer-
forderung wahrscheinlich erscheinen lassen; der gutgeschriebene Betrag 
wird vom 61. Tag nach Eintreffen der Steuerabrechnung bei der ESTV bis 
zum Zeitpunkt der Verrechnung zum Satz verzinst, der für den Vergütungs-
zins gilt; oder 

c. mit einer von der ESTV geforderten Sicherstellungsleistung verrechnet wer-
den. 

2 Bei steuerpflichtigen Personen ohne Wohn- oder Geschäftssitz in der Schweiz 
kann die ESTV ausserdem Sicherstellung der voraussichtlichen Schulden durch 
Leistung von Sicherheiten nach Artikel 93 Absatz 7 verlangen. 
3 Bei wiederholtem Zahlungsverzug kann die ESTV die zahlungspflichtige Person 
dazu verpflichten, künftig monatliche oder halbmonatliche Vorauszahlungen zu 
leisten. 

Art. 95 Löschung im Handelsregister 
Eine juristische Person oder eine Betriebsstätte eines ausländischen Unternehmens 
darf im schweizerischen Handelsregister erst dann gelöscht werden, wenn die ESTV 
dem für die Führung des Registers zuständigen Amt angezeigt hat, dass die geschul-
dete Steuer bezahlt oder sichergestellt ist. 

6. Titel: Strafbestimmungen 

Art. 96 Steuerhinterziehung 
1 Mit Busse bis zu 400 000 Franken wird bestraft, wer vorsätzlich oder fahrlässig die 
Steuerforderung zulasten des Staates verkürzt, indem er: 

a. in einer Steuerperiode nicht sämtliche Einnahmen, zu hohe Einnahmen aus 
von der Steuer befreiten Leistungen, nicht sämtliche der Bezugsteuer unter-
liegenden Ausgaben oder zu hohe zum Vorsteuerabzug berechtigende Aus-
gaben deklariert; 

b. eine unrechtmässige Rückerstattung erwirkt; oder 
c. einen ungerechtfertigten Steuererlass erwirkt.  

2 Die Busse beträgt bis zu 800 000 Franken, wenn die hinterzogene Steuer in den in 
Absatz 1 genannten Fällen in einer Form überwälzt wird, die zum Vorsteuerabzug 
berechtigt. 
3 Mit Busse bis zu 200 000 Franken wird bestraft, wer die Steuerforderung zulasten 
des Staates verkürzt, indem er die für die Steuerfestsetzung relevanten Faktoren 
zwar wahrheitsgetreu deklariert, aber steuerlich falsch qualifiziert, sofern er vorsätz-
lich klare gesetzliche Bestimmungen, Anordnungen der Behörden oder publizierte 
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Praxisfestlegungen nicht richtig anwendet und die Behörden darüber nicht vorgängig 
schriftlich in Kenntnis setzt. Bei fahrlässiger Begehung beträgt die Busse bis zu 
20 000 Franken. 
4 Mit Busse bis zu 800 000 Franken wird bestraft, wer die Steuerforderung zulasten 
des Staates verkürzt, indem er: 

a. vorsätzlich oder fahrlässig bei der Einfuhr Waren nicht oder unrichtig 
anmeldet oder verheimlicht; 

b. vorsätzlich im Rahmen einer behördlichen Kontrolle oder eines Verwal-
tungsverfahrens, das auf die Festsetzung der Steuerforderung oder den Steu-
ererlass gerichtet ist, auf entsprechende Nachfrage hin keine, unwahre oder 
unvollständige Angaben macht. 

5 Der Versuch ist strafbar. 
6 Wird der Steuervorteil aufgrund einer fehlerhaften Abrechnung erzielt, so ist die 
Steuerhinterziehung erst strafbar, wenn die Frist zur Korrektur von Mängeln in der 
Abrechnung (Art. 72 Abs. 1) abgelaufen ist und der Fehler nicht korrigiert wurde. 

Art. 97 Strafzumessung und qualifizierte Steuerhinterziehung 
1 Die Busse wird in Anwendung von Artikel 106 Absatz 3 des Strafgesetzbuches35 
(StGB) bemessen; dabei kann Artikel 34 StGB sinngemäss herangezogen werden. 
Sofern der durch die Tat erzielte Steuervorteil höher ist als die Strafdrohung, kann 
die Busse bei vorsätzlicher Begehung bis zum Doppelten des Steuervorteils erhöht 
werden. 
2 Bei erschwerenden Umständen wird das Höchstmass der angedrohten Busse um 
die Hälfte erhöht. Zugleich kann auf eine Freiheitsstrafe von bis zu zwei Jahren 
erkannt werden. Als erschwerende Umstände gelten: 

a. das Anwerben einer oder mehrerer Personen für eine Widerhandlung gegen 
das Mehrwertsteuerrecht; 

b. das gewerbsmässige Verüben von Widerhandlungen gegen das Mehr-
wertsteuerrecht. 

Art. 98 Verletzung von Verfahrenspflichten 
Mit Busse wird bestraft, sofern die Tat nicht nach einer anderen Bestimmung mit 
höherer Strafe bedroht ist, wer vorsätzlich oder fahrlässig: 

a. die Anmeldung als steuerpflichtige Person nicht vornimmt; 
b. trotz Mahnung eine Steuerabrechnung nicht fristgerecht einreicht; 
c. die Steuer nicht periodengerecht deklariert; 
d. Sicherheiten nicht gehörig leistet; 
e. Geschäftsbücher, Belege, Geschäftspapiere und sonstige Aufzeichnungen 

nicht ordnungsgemäss führt, ausfertigt, aufbewahrt oder vorlegt; 
  

35 SR 311.0 



Mehrwertsteuergesetz AS 2009 

5251 

f. trotz Mahnung nicht oder nicht richtig Auskunft erteilt oder die für die Steu-
ererhebung oder für die Überprüfung der Steuerpflicht massgebenden Daten 
und Gegenstände nicht oder nicht richtig deklariert; 

g. in Rechnungen eine nicht oder nicht in dieser Höhe geschuldete Mehr-
wertsteuer ausweist; 

h. durch Angabe einer Registernummer eine Eintragung im Register der steuer-
pflichtigen Personen vortäuscht; 

i. trotz Mahnung die ordnungsgemässe Durchführung einer Kontrolle 
erschwert, behindert oder verunmöglicht. 

Art. 99 Steuerhehlerei 
Wer Gegenstände, von denen er weiss oder annehmen muss, dass die darauf 
geschuldete Einfuhrsteuer vorsätzlich hinterzogen worden ist, erwirbt, sich schenken 
lässt, zu Pfand oder sonst wie in Gewahrsam nimmt, verheimlicht, absetzen hilft 
oder in Verkehr bringt, wird nach der Strafandrohung, die auf den Täter oder die 
Täterin Anwendung findet, bestraft. 

Art. 100 Widerhandlung im Geschäftsbetrieb 
Fällt eine Busse von höchstens 100 000 Franken in Betracht und würde die Ermitt-
lung der nach Artikel 6 VStrR36 strafbaren Personen Untersuchungsmassnahmen 
bedingen, die im Hinblick auf die verwirkte Strafe unverhältnismässig wären, so 
kann die Behörde von einer Verfolgung dieser Personen absehen und an ihrer Stelle 
den Geschäftsbetrieb (Art. 7 VStrR) zur Bezahlung der Busse verurteilen. 

Art. 101 Konkurrenz 
1 Die Artikel 7, 9, 11 und 12 Absatz 4 und 13 VStrR37 sind nicht anwendbar. 
2 Eine Bestrafung nach Artikel 98 Buchstabe a dieses Gesetzes schliesst eine Bestra-
fung nach den Artikeln 96 und 97 nicht aus.  
3 Eine Bestrafung nach Artikel 14 VStrR schliesst eine zusätzliche Bestrafung 
wegen derselben Tat nach den Artikeln 96 und 97 des vorliegenden Gesetzes aus. 
4 Erfüllt eine Handlung sowohl den Tatbestand einer Hinterziehung der Einfuhr-
steuer oder einer Steuerhehlerei als auch einer durch die EZV zu verfolgenden 
Widerhandlung gegen andere Abgabenerlasse des Bundes, so wird die Strafe für die 
schwerste Widerhandlung verhängt; diese kann angemessen erhöht werden. 
5 Hat der Täter oder die Täterin durch eine oder mehrere Handlungen die Vorausset-
zungen für mehrere Strafen erfüllt, die in den Zuständigkeitsbereich der ESTV 
fallen, so wird die Strafe für die schwerste Widerhandlung verhängt; diese kann 
angemessen erhöht werden. 
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Art. 102 Selbstanzeige 
1 Zeigt die steuerpflichtige Person eine Widerhandlung gegen dieses Gesetz an, 
bevor sie der zuständigen Behörde bekannt wird, wird von einer Strafverfolgung 
abgesehen, wenn: 

a. sie die Behörde bei der Festsetzung der geschuldeten oder rückzuerstatten-
den Steuer in zumutbarer Weise unterstützt; und 

b. sie sich ernstlich um die Bezahlung der geschuldeten oder rückzuerstatten-
den Steuer bemüht. 

2 Zeigt eine nicht steuerpflichtige Person, die eine Widerhandlung gegen dieses 
Gesetz begangen oder an einer solchen teilgenommen hat, die Widerhandlung an, so 
wird von einer Strafverfolgung abgesehen. 
3 Die Selbstanzeige einer juristischen Person erfolgt durch ihre Organe oder Vertre-
ter und Vertreterinnen. Die Solidarhaftung gemäss Artikel 12 Absatz 3 VStrR38 der 
Organe oder der Vertreter und Vertreterinnen wird aufgehoben und von einer Straf-
verfolgung wird abgesehen. 
4 Eine Korrektur der Abrechnung nach Artikel 72 Absatz 2 gilt als Selbstanzeige. 

Art. 103 Strafverfolgung 
1 Auf die Strafverfolgung ist mit Ausnahme der Artikel 63 Absätze 1 und 2, 69 
Absatz 2, 73 Absatz 1 letzter Satz sowie 77 Absatz 4 das VStrR39 anwendbar. 
2 Die Strafverfolgung obliegt bei der Inlandsteuer und bei der Bezugsteuer der 
ESTV, bei der Einfuhrsteuer der EZV. 
3 In Strafsachen mit engem Sachzusammenhang, bei denen sowohl die Zuständigkeit 
der ESTV als auch die der EZV gegeben ist, kann die ESTV im Einvernehmen mit 
der EZV die Vereinigung der Strafverfolgung bei einer der beiden Behörden 
beschliessen. 
4 Die Strafverfolgung kann unterbleiben, wenn Schuld und Tatfolgen gering sind 
(Art. 52 StGB40). In diesen Fällen wird eine Nichtanhandnahme- oder Einstellungs-
verfügung erlassen. 
5 Hat die zuständige Behörde auch andere strafbare Handlungen, für welche das 
VStrR anwendbar ist, zu untersuchen oder zu beurteilen, so gilt Absatz 1 für alle 
strafbaren Handlungen. 

Art. 104 Verfahrensgarantien 
1 Die beschuldigte Person hat Anspruch auf ein faires Strafverfahren gemäss der 
Bundesverfassung und den einschlägigen Strafverfahrensgesetzen. 
2 Die beschuldigte Person ist nicht verpflichtet, sich in einem Strafverfahren selbst 
zu belasten.  
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3 Die von der beschuldigten Person im Steuererhebungsverfahren erteilten Aus-
künfte (Art. 68 und 73) oder Beweismittel aus einer Kontrolle nach Artikel 78 
dürfen in einem Strafverfahren nur dann verwendet werden, wenn die beschuldigte 
Person in diesem hierzu ihre Zustimmung erteilt. 
4 Die Eröffnung einer Strafuntersuchung ist der beschuldigten Person unverzüglich 
schriftlich mitzuteilen, soweit nicht wichtige Gründe entgegenstehen. 

Art. 105 Verfolgungsverjährung 
1 Das Recht, eine Strafuntersuchung einzuleiten, verjährt: 

a. bei Verletzung von Verfahrenspflichten: im Zeitpunkt der Rechtskraft der 
Steuerforderung, welche im Zusammenhang mit dieser Tat steht;  

b. bei Steuerhinterziehung: sechs Monate nach Eintritt der Rechtskraft der ent-
sprechenden Steuerforderung; vorbehalten bleiben die Buchstaben c und d; 

c. bei der Steuerhinterziehung gemäss Artikel 96 Absatz 4: zwei Jahre nach 
Eintritt der Rechtskraft der entsprechenden Steuerforderung;  

d. bei allen Hinterziehungen der Einfuhrsteuer: in sieben Jahren;  
e. bei Straftaten nach Artikel 99 und nach den Artikeln 14–17 VStrR41: sieben 

Jahre nach Ablauf der betreffenden Steuerperiode. 
2 Die Verfolgungsverjährung tritt nicht mehr ein, wenn vor Ablauf der Verjährungs-
frist eine Strafverfügung oder ein erstinstanzliches Urteil ergangen ist. 
3 Die Verjährung für die Leistungs- und Rückleistungspflicht gemäss Artikel 12 
VStrR richtet sich: 

a. grundsätzlich nach Artikel 42;  
b. falls ein Tatbestand der Artikel 96 Absatz 4, 97 Absatz 2 oder 99 oder nach 

den Artikeln 14–17 VStrR erfüllt ist, nach den Absätzen 1 und 2. 
4 Das Recht, eine eingeleitete Strafuntersuchung durchzuführen, verjährt in fünf Jah-
ren; die Verjährung ruht, solange sich die beschuldigte Person im Ausland befindet. 

Art. 106 Bezug und Verjährung der Bussen und Kosten 
1 Die im Steuerstrafverfahren auferlegten Bussen und Kosten werden im Verfahren 
nach den Artikeln 86–90 bezogen. Artikel 36 StGB42 ist anwendbar. 
2 Die Bezugsverjährung richtet sich nach Artikel 91. 
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7. Titel: Schlussbestimmungen 
1. Kapitel: Ausführungsbestimmungen 

Art. 107 Bundesrat 
1 Der Bundesrat: 

a. regelt die Entlastung von der Mehrwertsteuer für Begünstigte nach Artikel 2 
des Gaststaatgesetzes vom 22. Juni 200743, die von der Steuerpflicht befreit 
sind; 

b. bestimmt, unter welchen Voraussetzungen den Abnehmern und Abnehme-
rinnen mit Wohn- oder Geschäftssitz im Ausland die Steuer auf den an sie 
im Inland ausgeführten Leistungen sowie auf ihren Einfuhren bei Gewäh-
rung des Gegenrechts durch das Land ihres Wohn- oder Geschäftssitzes ver-
gütet werden kann; dabei haben grundsätzlich die gleichen Anforderungen 
zu gelten, wie sie bei inländischen steuerpflichtigen Personen in Bezug auf 
den Vorsteuerabzug bestehen. 

2 Der Bundesrat kann von diesem Gesetz abweichende Bestimmungen über die 
Besteuerung der Umsätze und der Einfuhr von Münz- und Feingold erlassen. 
3 Der Bundesrat erlässt die Vollzugsvorschriften. 

Art. 108 Eidgenössisches Finanzdepartement 
Das EFD: 

a. legt marktübliche Verzugs- und Vergütungszinssätze fest und passt diese 
periodisch an; 

b. legt die Fälle fest, in denen kein Verzugszins erhoben wird; 
c. regelt, bis zu welchem Betrag geringfügige Verzugs- und Vergütungszinsen 

nicht erhoben werden oder nicht zu entrichten sind. 

Art. 109 Konsultativgremium 
1 Der Bundesrat kann ein Konsultativgremium, bestehend aus Vertretern und Vertre-
terinnen der steuerpflichtigen Personen, der Kantone, der Wissenschaft, der Steuer-
praxis, der Konsumenten und Konsumentinnen und der Bundesverwaltung, einset-
zen. 
2 Das Konsultativgremium berät Anpassungen dieses Gesetzes sowie der gestützt 
darauf erlassenen Ausführungsbestimmungen und Praxisfestlegungen bezüglich der 
Auswirkungen auf die steuerpflichtigen Personen und die Volkswirtschaft. 
3 Es nimmt zu den Entwürfen Stellung und kann selbstständig Empfehlungen für 
Änderungen abgeben. 
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2. Kapitel: Aufhebung und Änderung bisherigen Rechts 

Art. 110 Aufhebung bisherigen Rechts 
Das Mehrwertsteuergesetz vom 2. September 199944 wird aufgehoben. 

Art. 111 Änderung bisherigen Rechts 
Die nachstehenden Bundesgesetze werden wie folgt geändert: 

1. Bundesgesetz vom 11. April 188945 über Schuldbetreibung und Konkurs 

 Art. 219 Abs. 4 Zweite Klasse Bst. e 
 4 Die nicht pfandgesicherten Forderungen sowie der ungedeckte

Betrag der pfandgesicherten Forderungen werden in folgender Rang-
ordnung aus dem Erlös der ganzen übrigen Konkursmasse gedeckt: 

 e. die Steuerforderungen nach dem Mehrwertsteuergesetz vom
12. Juni 200946 mit Ausnahme der Forderungen aus Leistun-
gen, die von Gesetzes wegen oder aufgrund behördlicher
Anordnung erfolgen. 

2. Finanzkontrollgesetz vom 28. Juni 196747 

Art. 6 Bst. k 
Die Eidgenössische Finanzkontrolle hat insbesondere folgende Aufgaben: 

k. Sie überprüft die von der Eidgenössischen Steuerverwaltung festgelegten 
Saldosteuersätze der Mehrwertsteuer regelmässig auf ihre Angemessenheit. 

3. Kapitel: Übergangsbestimmungen 

Art. 112 Anwendung bisherigen Rechts 
1 Die bisherigen gesetzlichen Bestimmungen sowie die darauf gestützt erlassenen 
Vorschriften bleiben, unter Vorbehalt von Artikel 113, weiterhin auf alle während 
ihrer Geltungsdauer eingetretenen Tatsachen und entstandenen Rechtsverhältnisse 
anwendbar. Die Verjährung richtet sich weiterhin nach den Artikeln 49 und 50 des 
bisherigen Rechts. 
2 Für Leistungen, die vor Inkrafttreten dieses Gesetzes erbracht worden sind, sowie 
für Einfuhren von Gegenständen, bei denen die Einfuhrsteuerschuld vor Inkraft-
treten dieses Gesetzes entstanden ist, gilt das bisherige Recht. 
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3 Leistungen, die teilweise vor Inkrafttreten dieses Gesetzes erbracht worden sind, 
sind für diesen Teil nach bisherigem Recht zu versteuern. Leistungen, die teilweise 
ab Inkrafttreten dieses Gesetzes erbracht werden, sind für diesen Teil nach neuem 
Recht zu versteuern. 

Art. 113 Anwendung des neuen Rechts 
1 Für die Feststellung, ob die Befreiung von der Steuerpflicht nach Artikel 10 
Absatz 2 mit dem Inkrafttreten dieses Gesetzes besteht, ist das neue Recht auf die in 
den vorangegangenen zwölf Monaten vor dem Inkrafttreten erzielten, nach diesem 
Gesetz steuerbaren Leistungen anzuwenden. 
2 Die Bestimmungen über die Einlageentsteuerung nach Artikel 32 gelten auch für 
Leistungen, für die vor dem Inkrafttreten des neuen Rechts kein Anspruch auf Vor-
steuerabzug gegeben war. 
3 Unter Vorbehalt von Artikel 91 ist das neue Verfahrensrecht auf sämtliche im 
Zeitpunkt des Inkrafttretens hängigen Verfahren anwendbar. 

Art. 114 Wahlmöglichkeiten 
1 Die steuerpflichtigen Personen können mit dem Inkrafttreten dieses Gesetzes von 
den in diesem Gesetz vorgesehenen Wahlmöglichkeiten erneut Gebrauch machen. 
Sofern die Wahlmöglichkeiten an bestimmte Fristen geknüpft sind, beginnen diese 
mit dem Datum des Inkrafttretens neu zu laufen. 
2 Äussert sich die steuerpflichtige Person nicht innert 90 Tagen nach Inkrafttreten 
des Gesetzes zu den Wahlmöglichkeiten, so wird vermutet, dass sie ihre bisherige 
Wahl beibehält, sofern dies rechtlich weiterhin möglich ist. 

Art. 115 Änderung der Steuersätze 
1 Bei einer Änderung der Steuersätze gelten die Übergangsbestimmungen sinn-
gemäss. Der Bundesrat passt die in Artikel 37 Absatz 1 festgelegten Höchstbeträge 
angemessen an. 
2 Für die Abrechnung der Steuerbeträge mit den bisherigen Sätzen sind den steuer-
pflichtigen Personen genügend lange Fristen einzuräumen, die sich nach der Natur 
der Liefer- und Dienstleistungsverträge richten. 
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4. Kapitel: Referendum und Inkrafttreten 

Art. 116 
1 Dieses Gesetz untersteht dem fakultativen Referendum. 
2 Es tritt unter Vorbehalt von Absatz 3 am 1. Januar 2010 in Kraft. Der Bundesrat 
bestimmt das Inkrafttreten der Artikel 34 Absatz 3 und 78 Absatz 4. 
3 Wird das Referendum ergriffen und wird das Gesetz in der Volksabstimmung 
angenommen, so bestimmt der Bundesrat das Inkrafttreten. 

Nationalrat, 12. Juni 2009 Ständerat, 12. Juni 2009 

Die Präsidentin: Chiara Simoneschi-Cortesi 
Der Sekretär: Pierre-Hervé Freléchoz 

Der Präsident: Alain Berset 
Der Sekretär: Philippe Schwab 

Ablauf der Referendumsfrist und Inkrafttreten 
1 Die Referendumsfrist für dieses Gesetz ist am 1. Oktober 2009 unbenützt abge-
laufen.48 
2 Es tritt gemäss seinem Artikel 116 Absatz 2, unter Vorbehalt von Absatz 3 hier-
nach, am 1. Januar 2010 in Kraft. 
3 Der Bundesrat bestimmt das Inkrafttreten der Artikel 34 Absatz 3 und 78 Absatz 4 
zu einem späteren Zeitpunkt. 

27. Oktober 2009 Bundeskanzlei 
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